Hochwasser – Wissenswertes für Dienstgeber

· Dienstverhinderung von Mitgliedern von Hilfsorganisationen (Feuerwehr, Rettung, uÄ)

Mitglieder von Hilfsorganisationen können berechtigt von der Arbeit fernbleiben. Der Arbeitgeber sollte aber unverzüglich informiert werden und eine Urlaubs- oder Zeitausgleichsvereinbarung getroffen werden. 

· Arbeitnehmer kann aufgrund der Hochwassersituation nicht zur Arbeit erscheinen

Sphärentheorie: Bei Umständen, die der Sphäre des Arbeitnehmers zuzurechnen sind, besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 

Ist der Arbeitsplatz nur auf Umwegen (bis zu einer Stunden in eine Richtung ist zumutbar), aber erreichbar, oder auf andere Weise erreichbar und versucht der Arbeitnehmer es gar nicht, bleibt er der Arbeit unberechtigt fern und kann berechtigt entlassen werden. 

Handelt es sich aber um ein Elementarereignis, das eine große Allgemeinheit betrifft und daher weder dem Arbeitgeber noch dem Arbeitnehmer zugerechnet werden kann (neutrale Sphäre), ist der Arbeitnehmer zwar berechtig, der Arbeit fern zu bleiben, er verliert aber gleichzeitig seinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 

· Arbeitnehmer kommt nicht zur Arbeit, weil er nahen Verwandten Katastrophenhilfe leistet

Leistet der Arbeitnehmer engsten Verwandten Hochwasserhilfe, die keinen Aufschub duldet, kommt er einer sittlichen Verpflichtung nach. Damit liegt ein wichtiger Dienstverhinderungsgrund vor, der den Arbeitnehmer berechtigt, von der Arbeit fern zu bleiben. Er behält für die notwendige Dauer der Dienstverhinderung seinen Anspruch auf Entgelt. 

· Betrieb des Arbeitgebers ist vom Hochwasser betroffen

Entscheidend ist, ob die Ursache dem Arbeitgeber zugerechnet werden kann oder ob es sich um Elementarereignis handelt.
Elementarereignisse befreien den Arbeitgeber von seiner Verpflichtung, den Arbeitnehmern das Entgelt fortzuzahlen. Ist nur der Arbeitgeber vom Ausfall betroffen, verwirklicht sich ein typisches Unternehmerrisiko und er ist verpflichtet, seinen Arbeitnehmern das Entgelt fortzuzahlen, auch dann, wenn die Unmöglichkeit den Betrieb aufzunehmen auf höhere Gewalt zurückzuführen ist.  

· Arbeitgeberzuwendungen an den Arbeitnehmer zur Schadensbeseitigung

Freiwillige Geld- und/oder Sachzuwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden, insbesondere von Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurrungsschäden sind beim Empfänger dieser Zuwendungen keine steuerpflichtigen Einnahmen.

Auch Sachbezüge im Zusammenhang mit Katastrophenschäden sind ohne betragliche Begrenzung sozialversicherungs- und (lohn)steuerfrei.

